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Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen über den Vollzug des 
Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes durch die Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut (Vollzug-BayAbwAG) vom 4. November 1981 (FMBl. S. 372, StAnz. Nr. 46), die zuletzt durch 
Bekanntmachung vom 5. Juli 2019 (BayMBl. Nr. 276) geändert worden ist 

Für die Erhebung der Abwasserabgabe durch die Staatsoberkasse Bayern in Landshut wird – soweit 
erforderlich im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Folgendes bestimmt:

1.   Allgemeines: 

1.1  

Für das Erhebungsverfahren nach Art. 11 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des 
Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) sind die Bestimmungen der Bayerischen Haushaltsordnung und 
die Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) unmittelbar anzuwenden, 
soweit in Art. 15 BayAbwAG nicht die entsprechende Anwendung einiger Bestimmungen der 
Abgabenordnung (AO) vorgesehen ist.

Für das Anordnungsverfahren gelten die EDV-Bestimmungen-Kasse (EDVBK).

1.2  

Die Abwasserabgabe ist als wiederkehrende Einzahlung zu behandeln. Dementsprechend werden von den 
Kreisverwaltungsbehörden die festgesetzten Beträge mit Muster 20/820 EDVBK angeordnet. Bei der 
Staatsoberkasse Bayern in Landshut wird für jede Abgabenummer ein Personenkonto eingerichtet.

1.3  

Auf die Verwaltungsvorschriften zum Abwasserabgabengesetz und zum Bayerischen Gesetz zur 
Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (VwVBayAbwAG) wird hingewiesen.



2.   Abgabenummer: 

Als Personenkontonummern (Nr. 7.3.2.3 EDVBK) werden die Abgabenummern verwendet. Die 
Abgabenummern werden von den Kreisverwaltungsbehörden vergeben (vgl. Nr. 1.4 und Anlage 14 
VwVBayAbwAG). Die Prüfziffern zu den Abgabenummern werden auf Verlangen von der Staatsoberkasse 
Bayern in Landshut ermittelt und den Kreisverwaltungsbehörden mitgeteilt. Die Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut kann den Kreisverwaltungsbehörden das Schema für die Berechnung der Prüfziffer mitteilen. 
Hierbei können die Kreisverwaltungsbehörden gebeten werden, die Prüfziffern für die späteren Neuzugänge 
selbst zu errechnen. 

3.   Angabe der Schlüssel in Feld-Nr. 16 und 18 in der Annahmeanordnung: 

3.1  

Aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeit der Staatsoberkasse Bayern in Landshut (Art. 11 Abs. 2 
BayAbwAG) unterbleibt in den Annahmeanordnungen die Angabe der Schlüssel in Feld-Nr. 16 
(Mahnung/Beitreibung) und in Feld-Nr. 18 (Verzugszinsen). Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut hat 
beim Vollzug der Annahmeanordnungen für die Abwasserabgabe

-  in Feld-Nr. 16 bei nichtkommunalen Abgabepflichtigen den Schlüssel „11“ und bei kommunalen 
Abgabepflichtigen den Schlüssel „16“ und

 
-  in Feld-Nr. 18 den Schlüssel „5“

 
zugrunde zu legen. Diese Schlüssel werden bei der Erfassung eines Neuzugangs durch den 
Sachbearbeiter oder bei der Umsetzung der elektronischen Anordnung durch die KABU-Programme 
gesetzt. 

3.2  

In der 7. bis 9. Stelle der Abgabenummer sind

-  die kommunalen Abgabepflichtigen mit einer Zahl unter 500,
 
-  die nichtkommunalen Abgabepflichtigen mit einer Zahl ab 500

 
bezeichnet.

4.   Buchungsstelle: 

Die Abwasserabgaben sind bei Kap. 12 77 Titel 099 01 - 4 zu buchen.

5.   Mahnung: 

5.1  

In Art. 15 Abs. 1 BayAbwAG sind für die Mahnung keine besonderen Bestimmungen getroffen. Damit gelten 
hierfür die allgemeinen Regelungen für öffentlich-rechtliche Forderungen. 

5.2  

Für die Mahnung sind Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Art. 1 und 2 Kostengesetz zu erheben. Die 
Gebühr beträgt 5 – 150 € (T-Nr. 1.I.7 KVz). Dies gilt nicht für die Mahnung gegenüber kommunalen 
Abgabepflichtigen, die von der Zahlung der Gebühr befreit sind (Art. 4 Satz 1 KG); wegen etwaiger 
Auslagen, für die die Befreiung nicht gilt, ist die Kleinbetragsregelung zu beachten. Nummer 6.3 gilt 
entsprechend.

6.   Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO): 

6.1   Allgemeines 



6.1.1  

Unter den Begriff „Nebenleistungen“ fallen 

-  Säumniszuschläge (§ 240 AO),
 
-  Stundungszinsen (§ 234 AO),

 
-  Zinsen für hinterzogene Abgaben (§ 235 AO),

 
-  Zinsen von Erstattungsbeträgen (§ 236 AO),

 
-  Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung (§ 237 AO).

 
6.1.2  

Die Zuständigkeit der Staatsoberkasse Bayern in Landshut für die Festsetzung der Nebenleistungen ergibt 
sich aus Art. 11 Abs. 2 BayAbwAG. Die Zuständigkeit für die Festsetzung schließt die Zuständigkeit für die 
Veränderung (Stundung, Niederschlagung und Erlass) mit ein. Im Verhältnis zu den Abgabepflichtigen wird 
also bei Nebenleistungen ausschließlich die Staatsoberkasse Bayern in Landshut tätig.

6.1.3  

Abdrucke der Festsetzungen von Zinsen sind geordnet nach Abgabeschuldnern zusammen mit den übrigen 
Belegen aufzubewahren.

6.2   Festsetzungen der Nebenleistungen 

6.2.1   Säumniszuschläge (Art. 15 Abs. 1 Nr. 3 BayAbwAG) 

6.2.1.1  

Die Erhebung von Säumniszuschlägen richtet sich nach § 240 Abs. 1 und 3 AO. Die Erhebung von 
Säumniszuschlägen erfolgt ggf. zusätzlich zu den Kosten für die Mahnung. Eine Befreiung von der Zahlung 
der Säumniszuschläge ist nicht möglich (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO). Die Nrn. 2 bis 5 zu § 240 AO des 
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) sind sinngemäß anzuwenden.

6.2.1.2  

Die Säumniszuschläge können erst berechnet und festgesetzt werden, wenn der Abgabepflichtige die 
Abwasserabgabe vollständig entrichtet hat. Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut hat die 
Säumniszuschläge zu berechnen, festzusetzen, zum Soll zu stellen und schriftlich anzufordern. Die 
Kleinbetragsregelung (Anlage zu den VV zu Art. 59 BayHO) ist anzuwenden.

6.2.2   Stundungszinsen (Art. 15 Abs. 1 Nr. 3 BayAbwAG) 

Die Kreisverwaltungsbehörden haben der Staatsoberkasse Bayern in Landshut den Beginn und das Ende 
einer bewilligten Stundung in Form einer Anordnung nach Muster 61 EDVBK mitzuteilen. Angaben über die 
Verzinsung sind hierbei nicht erforderlich, weil hierüber die Staatsoberkasse Bayern in Landshut 
entscheidet. Über einen Verzicht auf Stundungszinsen (§ 234 Abs. 2 AO) entscheidet die Staatsoberkasse 
Bayern in Landshut unter Beachtung der VV Nr. 1.4.2 zu Art. 59 BayHO. 

Nummer 6.2.1.2 gilt entsprechend. Für die Höhe und die Berechnung der Zinsen gilt § 238 AO. Die Nrn. 3 
bis 7 zu § 234 AO des AEAO sowie die Nrn. 1 und 2 zu § 238 AO des AEAO sind sinngemäß anzuwenden. 

6.2.3   Zinsen für hinterzogene Abwasserabgaben (Art. 15 Abs. 1 Nr. 3 BayAbwAG) 

Für die Verzinsung von hinterzogenen Abwasserabgaben gilt Nummer 6.2.2 entsprechend.

6.2.4   Zinsen auf Erstattungsbeträge (Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 BayAbwAG) 



Die Kreisverwaltungsbehörden haben der Staatsoberkasse Bayern in Landshut durch Kassenanordnung 
Muster 20/820 EDVBK mitzuteilen, wenn durch

-  eine außergerichtliche Rechtsbehelfsentscheidung (§ 236 Abs. 1 AO) oder 
 
-  eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder aufgrund einer solchen Entscheidung (§ 236 Abs. 2 
AO)

 
eine festgesetzte Abwasserabgabe herabgesetzt oder Abwasserabgabe erstattet wird. Der zu erstattende 
Betrag ist in Feld-Nr. 33 (nachfolgender Einmalbetrag) als Minusbetrag einzutragen. Der Beginn der 
Verzinsung ist in Feld-Nr. 20 (sonstige Anordnungen) anzugeben. 

Nummer 6.2.1.2 gilt entsprechend. Die Nummern 2 bis 6 zu § 236 AO des AEAO sind sinngemäß 
anzuwenden. Die Zinsen sind zum Soll zu stellen und zusammen mit dem Erstattungsbetrag auszuzahlen.

6.2.5   Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung (Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 BayAbwAG) 

Im Fall der Einlegung eines Widerspruchs kann die Widerspruchsbehörde, im Fall der Erhebung der 
Anfechtungsklage kann das Gericht die Aussetzung der Vollziehung anordnen (§ 80 VwGO). Wird die 
Aussetzung der Vollziehung durch die Widerspruchsbehörde oder das Gericht angeordnet, hat die 
Kreisverwaltungsbehörde der Staatsoberkasse Bayern in Landshut eine Kassenanordnung Muster 61 
EDVBK zu erteilen. Die Aussetzung der Vollziehung ist im Personenkonto zu vermerken. 

Wird dem Widerspruch bzw. der Anfechtungsklage stattgegeben, so hat die Kreisverwaltungsbehörde die 
ursprüngliche Anordnung entsprechend zu ändern (Muster 20/820 EDVBK) und die Aussetzung der 
Vollziehung aufzuheben. 

Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben oder wird der Abgabeschuldner zur Zahlung rechtskräftig 
verurteilt, lebt die Zahlungspflicht wieder auf mit der Folge, dass für den geschuldeten Betrag für die Dauer 
der Aussetzung der Vollziehung Zinsen zu zahlen sind. Die Kreisverwaltungsbehörde hat mit Muster 61 
EDVBK den Tag mitzuteilen,

-  ab dem Zinsen zu erheben sind und
 
-  an dem die Aussetzung der Vollziehung endet (§ 237 Abs. 2 AO).

 
Nummer 6.2.1.2 gilt entsprechend. 

6.3   Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenleistungen 

6.3.1  

Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Nebenleistungen werden von der Staatsoberkasse 
Bayern in Landshut bewilligt. Hierunter fällt auch ein Verzicht auf Stundungszinsen gemäß § 234 Abs. 2 AO. 
Die entsprechenden Verfügungen sind vom Kassenleiter oder seinem Vertreter zu unterschreiben. Das 
Vorliegen der in den VV Nrn. 1 bis 3 zu Art. 59 BayHO genannten Voraussetzungen ist in einem Vermerk zu 
begründen. Der Vermerk sowie ggf. die Zustimmung nach Nummer 6.3.2 sind als begründende Unterlagen 
den entsprechenden kasseninternen Aufträgen beizufügen. 

6.3.2  

Vor der Stundung, der Niederschlagung oder dem Erlass von höheren als der in VV Nr. 4.4 zu Art. 59 
BayHO genannten Beträge hat die Staatsoberkasse Bayern in Landshut die Zustimmung des Landesamtes 
für Finanzen oder des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums einzuholen. Die Zustimmungsbefugnis 
des Landesamtes für Finanzen richtet sich nach VV Nr. 4.3 zu Art. 59 BayHO.

7.   Vollstreckung: 

7.1  



Nach erfolgloser Mahnung ist die Vollstreckung nach VV Nr. 23.2 zu Art. 70 BayHO einzuleiten. Die 
Vollstreckung richtet sich nach den Art. 23 ff. VwZVG. 

7.2  

Ist Abgabeschuldner eine Gemeinde, ein Landkreis, ein Zweckverband oder eine sonstige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, ist von der Vollstreckung abzusehen. Anstelle der Vollstreckung ist die 
Aufsichtsbehörde zu bitten, den Abgabeschuldner zur Zahlung zu veranlassen oder die Forderung der 
Staatsoberkasse Bayern in Landshut mit dem Ersuchen mitzuteilen, mit dieser Forderung gegen einen 
Anspruch des Einzahlungspflichtigen auf Auszahlung von Schlüsselzuweisungen, Kopfbeträgen u. Ä. 
aufzurechnen (VV Nr. 19.1.2 zu Art. 70 BayHO).

8.   Unterbrechung der Zahlungsverjährung (Art. 15 Abs. 1 Nr. 4 BayAbwAG): 

Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut hat gegenüber Abgabeschuldnern, bei denen die Bemühungen 
um Erhebung des geschuldeten Betrags einschließlich der Vollstreckung erfolglos geblieben sind, jährlich 
einmal die Verjährung durch schriftliche Geltendmachung des Anspruchs zu unterbrechen (§ 231 Abs. 1 
AO). Abdruck des betreffenden Schreibens ist zu den Akten zu legen. 

9.   Ausdruck der Personenkonten für Kreisverwaltungsbehörden am Jahresschluss: 

Bis zum 20. Januar eines jeden Jahres ist den Kreisverwaltungsbehörden die Liste nach Nummer 4.4 
VwVBayAbwAG als PDF-Datei möglichst per E-Mail zu übersenden. Die erforderlichen Angaben können 
ersatzweise von den Kreisverwaltungsbehörden auch über das IHV-Auskunftsverfahren ermittelt werden.

 

Dr. Mayer 

Ministerialdirektor


